
  
  

 

Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik 
Generaldirektion Interne Politikbereiche  

Autoren: Anouk VAN GRINSVEN, Matthijs OTTEN, Emiel VAN DEN TOORN, Reinier VAN DER 
VEEN, Julius KIRÁLY, Roy VAN DEN BERG (CE Delft) 

PE 690.901 – November 2021 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

DE 

Studie für den TRAN-Ausschuss – 
Infrastrukturen für alternative Kraftstoffe für 
schwere Nutzfahrzeuge  
 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

• Mit Blick auf die Dekarbonisierungsziele des Grünen Deals muss der Lkw-Verkehr 
dekarbonisiert werden, doch gegenwärtig ist nur sehr wenig öffentlich zugängliche 
Infrastruktur für das Aufladen und die Betankung batteriebetriebener Elektro-
Lastkraftwagen bzw. mit Wasserstoff betriebener Lastkraftwagen vorhanden. 

• Mit dem Vorschlag für eine Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe soll eine Mindestinfrastruktur sichergestellt werden, wozu auch 
verbindliche, abstandsbezogene Zielvorgaben für die Einrichtung von Ladepunkten 
und Wasserstofftankstellen für Lastkraftwagen gehören. 

• Nach Einschätzungen der zukünftigen Anforderungen an die Infrastruktur besteht Bedarf 
an Ladestationen in Betriebshöfen zum Aufladen über Nacht als wichtigstes Ladekonzept 
für batteriebetriebene Elektro-Lastkraftwagen. Der Bedarf an öffentlichen Ladestationen 
zum Aufladen über Nacht und an Ultraschnellladesäulen ist kleiner. Für Mittel- und 
Langstreckentransporte ist jedoch eine öffentlich zugängliche Infrastruktur für 
Schnellladestationen und Stationen mit geringerer Leistung zum Laden über Nacht 
unbedingt notwendig. 

• Angesichts des hohen Strombedarfs beim Aufladen von Lastkraftwagen in Betriebshöfen 
und an öffentlichen straßenseitigen Ladestationen müssen das Stromnetz und seine 
Kapazität entsprechend erweitert und angepasst werden, um zukunftssicher zu 
werden. 

• Ein zusammen mit der vorgeschlagenen Verordnung veröffentlichter strategischer 
Fahrplan umfasst eine Strategie und klar umrissene Maßnahmen für den Abbau von 
Hindernissen. Dazu gehören beispielsweise Finanzierungsmechanismen, 
Standardisierung und die Entwicklung eines Datenverwaltungsrahmens. 

Das vorliegende Dokument ist eine Zusammenfassung der Studie über Infrastrukturen für 
alternative Kraftstoffe für schwere Nutzfahrzeuge. Die vollständige Studie ist in englischer 
Sprache unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/3o58pmI 

 

https://bit.ly/3o58pmI
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Fahrzeugtechnologien und ihr Infrastrukturbedarf 
Rund 19 % der verkehrsbedingten 
Treibhausgasemissionen werden von 
schweren Nutzfahrzeugen im 
Straßenverkehr verursacht (EUA, 2020)1. 
In Anbetracht des Ziels des Grünen Deals, 
die verkehrsbedingten 
Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 
2050 um 90 % zu verringern, bedarf es 
wirksamerer Maßnahmen zur 
Dekarbonisierung dieses 
Fahrzeugsegments. Eine wichtige Rolle 
für die Erreichung der Ziele werden 
emissionsfreie Technologien wie 

batteriebetriebene Elektro-Lastkraftwagen und mit Wasserstoff betriebene Lastkraftwagen spielen. 
Alle Originalgerätehersteller haben batteriebetriebene Elektro-Lastkraftwagen zur Marktreife 
entwickelt, wohingegen brennstoffzellenbetriebene Elektro-Lastkraftwagen vermutlich erst nach 
2025 auf den Markt kommen werden. Lastkraftwagen für elektrische Straßensysteme (ERS) sind 
noch nicht auf dem Markt erhältlich, werden aber in Deutschland und Schweden getestet. Diese 
emissionsfreien Antriebsstränge haben ein großes Reduktionspotenzial, das jedoch ohne 
ausreichende und angemessene Lade- und Betankungsinfrastruktur nicht ausgeschöpft werden 
kann. Die Infrastruktur für diese neuen Technologien ist bisher kaum vorhanden und muss 
ausgebaut werden. Für batteriebetriebene Elektro-Lastkraftwagen stehen bereits Ladesysteme bis 
350 kW zur Verfügung, und Hochleistungsladesysteme im Megawattbereich werden derzeit 
entwickelt. Tankstellen für komprimierten Wasserstoff kommen gerade erst auf den Markt, 
allerdings mit begrenzten Tageskapazitäten, während Tankstellen für flüssigen Wasserstoff noch 
gar nicht verfügbar sind. Elektrische Straßensysteme (ERS) als Ladekonzept für batteriebetriebene 
Elektro-Lastkraftwagen befinden sich erst in der Erprobungsphase. 

Mindestinfrastruktur 
Als wichtigen nächsten Schritt hat der Vorschlag für eine Verordnung über den Aufbau der 
Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (Alternative Fuels Infrastructure Regulation, AFIR) („AFIR-
Vorschlag“) die „Gewährleistung einer Mindestinfrastruktur zur Unterstützung der erforderlichen 
Einführung von mit alternativen Kraftstoffen betriebenen Fahrzeugen für alle Verkehrsträger und in 
allen Mitgliedstaaten, um die Klimaziele der EU zu erreichen“, zum Ziel. Dem AFIR-Vorschlag ist ein 
strategischer Fahrplan für die Überwindung größerer Hindernisse beigefügt. Beide Dokumente sind 
Teil des Gesetzgebungspakets „Fit für 55“, mit dem politische Maßnahmen der EU an die Ziele des 
Grünen Deals angeglichen werden sollen. 

Abstandsbezogene Zielvorgaben 
Für Lastkraftwagen enthält der AFIR-Vorschlag abstandsbezogene Zielvorgaben sowohl für 
Ladepunkte als auch für Tankstellen für batteriebetriebene Elektro-Lastkraftwagen bzw. für 
brennstoffzellbetriebene Elektro-Lastkraftwagen entlang der Korridore des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V). Auf der Größe der Fahrzeugflotte basierende Ziele und 
die Bevölkerungsdichte sind als Indikatoren für die Festlegung der Standorte für eine Lade- und 
Betankungsinfrastruktur weniger geeignet, da sie wegen der langen Strecken und des 
grenzüberschreitenden Charakters des internationalen Warentransports in keinem direkten 
Zusammenhang mit dem Bedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur stehen. Das TEN-V-Netz ist die 
richtige Wahl als Ausgangspunkt für den Aufbau einer Infrastruktur, da es eine relativ hohe 
                                                             
1 Siehe EUA, 2020, Tabelle und Dashboard von Abbildung 3. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb134db-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb134db-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0560
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0560
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12
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Verkehrsdichte von Lastkraftwagen im Fernverkehr aufweist, die eine öffentliche Lade- und 
Betankungsinfrastruktur benötigen, wenn sie elektrisch oder mit Wasserstoff betrieben werden. 

Standorte für eine Lade- und Betankungsinfrastruktur 
Was die geografischen Standorte für eine Lade- und Betankungsinfrastruktur betrifft, hat sich die 
Kommission für deren Aufbau entlang des TEN-V-Kernnetzes und des TEN-V-Gesamtnetzes an 
städtischen Knoten und unter gebührender Berücksichtigung von sicheren Parkplätzen und 
Schnellladeangeboten entschieden. Bei Wasserstoff spielen auch Güterterminals eine maßgebliche 
Rolle. Im AFIR-Vorschlag sind offenbar die wichtigsten Arten von Lade- und 
Betankungsstandorten berücksichtigt. Allerdings heißt es dort auch, dass die Behörden die 
Errichtung einer entsprechenden Infrastruktur durch private Akteure an privaten Standorten 
ebenfalls fördern müssen. Dies ist ein wesentlicher Punkt, denn das Aufladen über Nacht und am 
Zielort an bestimmten (privaten) Standorten wird vermutlich die größte Rolle spielen, und der 
Aufbau von Infrastruktur wird für private Akteure schwierig sein. 

Technologische Entscheidungen 
Hinsichtlich der technologischen Anforderungen im AFIR-Vorschlag ist die Entscheidung für 
Wasserstofftankstellen mit einem Druck von mindestens 700 bar wohl gerechtfertigt, da solche 
Tankstellen sowohl von schweren als auch von leichten Nutzfahrzeugen genutzt werden können. 
Flüssiger Wasserstoff kann zwar in den kommenden Jahren zum treibenden Faktor werden, doch 
wäre es möglicherweise zu früh, verbindliche Ziele für flüssigen Wasserstoff einzuführen, da 
sich die Entwicklung der entsprechenden Technologie noch im Anfangsstadium befindet. 
Alternativ könnte man auf vorläufige Zielvorgaben zurückgreifen. 

Für batteriebetriebene Elektro-Lastkraftwagen mit einer hohen Anzahl von Halten und längeren 
gesetzlich vorgeschriebenen Fahrtunterbrechungen ist eine Mindestladeleistung von 350 kW ein 
guter Anfang, doch reicht dies unter Umständen nicht aus, falls die Pausen kaum über die gesetzlich 
vorgeschriebene Mindestzeit hinausgehen. Im AFIR-Vorschlag könnten höhere 
Mindestladeleistungen (>500 kW) in Betracht gezogen werden. Die Branche selbst arbeitet an 
höheren Ladeleistungen wie 1 MW und mehr. 

Die Kommission hat beschlossen, die bei LNG für 2020 vorgegebenen Ziele bis 2025 zu verlängern, 
doch werden keine weiteren politischen Anreize bereitgestellt. LNG und andere fossile Brennstoffe 
müssen durch Biokraftstoffe oder CO2-arme synthetische Kraftstoffe abgelöst werden. Diese 
Entscheidungen sind in Anbetracht der technologischen Entwicklungen sicher gerechtfertigt. 

Umfang der Zielvorgaben des AFIR-Vorschlags im Hinblick 
auf den zukünftigen Bedarf 
Ausgehend von der Länge des TEN-V-Netzes und der Anzahl städtischer Knoten und sicherer 
Parkplätze lässt sich einschätzen, dass die Zielvorgaben für 2030 im Verordnungsvorschlag auf eine 
Anzahl von insgesamt 17 314 Ladepunkten und 728 Wasserstofftankstellen hinauslaufen. In den 
vier für die Analyse des zukünftigen Bedarfs an Ladeinfrastruktur untersuchten Studien wird von 
einem Bedarf von 11 000 bis 85 000 öffentlichen Ladenpunkten bis 2030 ausgegangen, wobei in 
zwei Studien (ACEA und T&E) ein deutlich höherer Bedarf an Ladepunkten als die Mindestschätzung 
basierend auf dem AFIR-Vorschlag angenommen wird. Der Vorschlag enthält allerdings 
Zielvorgaben für eine Mindestinfrastruktur, damit sichergestellt ist, dass batteriebetriebene Elektro-
Lastkraftwagen und brennstoffzellbetriebene Elektro-Lastkraftwagen in der gesamten Union 
verkehren können und der Markt die erforderliche Infrastruktur entsprechend der Nachfrage weiter 
ausbauen kann. Allerdings erscheint die geschätzte Mindestzahl an Ladepunkten auf Parkplätzen 
für das nächtliche Abstellen geringer (um den Faktor 10) als die der erwarteten notwendigen 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb134db-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
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Ladepunkte. Man könnte eine höhere Mindestanforderung an Ladestationen für jeden sicheren 
Parkplatz (zum Abstellen über Nacht) speziell für schwere Nutzfahrzeuge in Erwägung ziehen. 

Sonstige Voraussetzungen 
Das Fehlen von Investitionssicherheit sowie eines stabilen, langfristigen politischen Rahmens und 
eines zielgerichteten, einheitlichen Konzepts behindern den beschleunigten Ausbau und verzögern 
die Realisierungszeit für Infrastruktur. Daher wird im AFIR-Vorschlag der besondere Stellenwert von 
technologischer Standardisierung mit Blick auf eine Vereinheitlichung betont. In mehreren 
Bestimmungen werden Anforderungen an die Benutzerfreundlichkeit (z. B. von Zahlungsoptionen), 
die Bereitstellung von Informationen an Ladepunkten und Tankstellen und die Datenverwaltung 
(z. B. im Hinblick auf Reservierungssysteme) festgelegt. Im strategischen Fahrplan werden diese 
Fragen ebenfalls aufgegriffen, ebenso wie Auswirkungen der Ladeleistung, 
Finanzierungsmechanismen und die Zusammenarbeit von Interessenträgern. 

Sonstige strategische Empfehlungen 
Des Weiteren können politische Entscheidungsträger zur Entwicklung der Infrastruktur für 
Lastkraftwagen in folgender Weise beitragen: 

• Die Zeit zur Prüfung und Überarbeitung der nationalen Maßnahmen und Überarbeitung der 
Verordnung bis 2030 ist begrenzt. Eine Möglichkeit wäre, die Entwicklung nationaler 
Strategierahmen zu beschleunigen. 

• Örtliche Behörden sollten ausreichend unterstützt werden (finanziell, aber auch 
organisatorisch und mit Wissen), da der Erfolg zum großen Teil von den Verfahren zur 
Auftragsvergabe abhängen wird. 

• Bezüglich der Netzkapazitäten sollten die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass eine 
ausreichende Netzkapazität für den Aufbau von Schnellladestationen zur Verfügung steht, 
da das Schnellladen wichtig ist, um sowohl die Ladenzeiten zu verkürzen als auch andere 
betriebsbezogene Hindernisse abzubauen. Netzentwicklungen sollten bei der 
Überarbeitung der Verordnung zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur 
(TEN-E) berücksichtigt werden und werden zum Teil auch in der Verordnung über den 
Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe behandelt. 

Es sollte näher untersucht werden, wie sich „Fit für 55“-Vorschläge für Maßnahmen auf die Netze 
auswirken; das betrifft auch Kostenplanungen für die Netzanpassung (zusätzlich zu denen für 
Ladepunkte und Tankstellen) und die Auswirkungen zusätzlicher erneuerbarer Energien.  

Weitere Informationen 
Diese Zusammenfassung ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, 
Italienisch und Spanisch. Die Studie – in englischer Sprache – und die Zusammenfassungen können 
abgerufen werden unter https://bit.ly/3o58pmI 

Weitere Informationen über Studien der Fachabteilung für den TRAN-Ausschuss: 
https://research4committees.blog/tran/ 
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